
Erste Verordnung  

zur Änderung der Tierseuchenerreger-Verordnung  
Vom 2. November 1992  

 
Auf Grund des § 79 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 Nr. 16 des Tierseuchengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1991 (BGBl. I S. 482) verordnet der Bundesminister 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:  
 

Artikel 1  
 
Die Tierseuchenerreger-Verordnung vom 25. November 1985 (BGBl. I S. 2123), geändert durch 
Artikel 29 der Verordnung vom 23. Mai 1991 (BGBl. I S. 1151), wird wie folgt geändert:  
 
1. § 1 wird wie folgt gefaßt:  

»§ 1 
Begriffsbestimmung 

 
Diese Verordnung gilt für vermehrungsfähige Erreger oder Teile von Erregern  
 
1. anzeigepflichtiger Tierseuchen und  
 
2. anderer auf Haustiere oder Süßwasserfische übertragbarer Krankheiten  
(Tierseuchenerreger).«  
 
2. § 3 wird wie folgt geändert:  
 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt:  
 
»(1) Der Erlaubnis bedarf nicht, wer  
 
1. Sterilitätsprüfungen und Bestimmungen der Koloniezahl  
 
a) im Zusammenhang mit der Herstellung und bei der Prüfung von Arzneimitteln,  
 
b) bei der Herstellung und der Prüfung von Lebensmitteln einschließlich Trinkwasser, 
Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sowie  
 
c) bei der Untersuchung von Wasser, das zum Schwimmen oder Baden genutzt wird, oder  
 
2. nach einer mindestens dreimonatigen hierfür vorgeschriebenen Ausbildung die bakteriologische 
Fleischuntersuchung in tierärztlich geleiteten amtlichen Untersuchungsstellen  
vornimmt.«  
 
b) In Absatz 2 wird die Angabe »§ 1 Nr. 3« durch die Angabe »§ 1 Nr. 2« ersetzt.  
 

 
Artikel 2  

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.  
 
Der Bundesrat hat zugestimmt.  
Bonn, den 2. November 1992  

 
Der Bundesminister  

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
I. Kiechle  
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